
An einen Haushalt !                                                       

                         

                          
                             Amtliche Mitteilung 

  

 Marktgemeinde 
 Großgöttfritz  
 

    
 

 

Großgöttfritz, im Dezember 2014 
 

 
Werte Mitbürgerinnen  

 und Mitbürger! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde informiert: 

 Jahresrückblick 2014  

 Gemeinderatswahl  am 25. Jänner 2015  

 Abfuhrterminkalender 2015  

 Voranschlag 2015 

  Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2014  

  Heizkostenzuschuss des Landes NÖ 

  Def ibri l latoranschaffung  

  Holzarbeiten neben öffentl ichen Straßen  

 Veranstaltungen  

 

 

 

Parteienverkehr am Gemeindeamt 
 
Montag: 7.30 – 12.00 Uhr 

Mittwoch: 7.30 – 12.00 Uhr    14.00 - 16.00 Uhr 

Freitag: 7.30 – 12.00 Uhr    14.00 - 18.30 Uhr 
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Es dauert nicht mehr lange und ein Jahr ist wiederum zu Ende.  
Die Gemeinde nimmt daher auch heuer wieder die Gelegenheit wahr, um im Rahmen eines kleinen 
Rückblickes auf das Geschehen dieses Jahres hinzuweisen.  
Gleichzeitig dankt sie allen Gemeinde- und Vereinsfunktionären sowie allen Gemeindebürgern für 
die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr recht herzlich. 
 
Bei der Bevölkerungsentwicklung  unserer Gemeinde gab es im Zeitraum vom  
1. Jänner 2014 bis 12. Dezember 2014 11 Geburten und leider auch 7 Sterbefälle zu verzeichnen.  
Die Gesamteinwohnerzahl beträgt daher mit 12. Dezember 2014 1515 Personen, davon sind  793 
männliche und  722 weibliche Personen.   
 
Eine äußerst positive Entwicklung nahm auch im Jahr 2014 wieder das gesamte Vereinsleben in unserer 
Gemeinde. Für die vielfältigen Aktivitäten auf sportlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene sei der 
Gemeindeblasmusik „Heimatklänge Großgöttfritz“, dem Nö. Bildungs- und Heimatwerk 
Großgöttfritz, dem UNION Tennisclub Großgöttfritz, dem UNION Eisstockverein Großgöttfritz, dem 
MSV Großweißenbach, dem Oldtimerclub Großgöttfritz, dem Hundesportverein Waldviertel Mitte, 
dem Kirchenchor, den fünf Freiwilligen Feuerwehren, dem Kameradschaftsbund, den 
Dorferneuerungsvereinen Rohrenreith, Reichers und Sprögnitz sowie der Jungen ÖVP und dem 
Pfarrgemeinderat herzlichst gedankt. 

  
Im Jahr 2014 gab es jedoch nicht nur eine Vielzahl an Veranstaltungen und Aktivitäten der Vereine in 
der Gemeinde, wobei das großartige Konzert unserer Gemeindeblasmusik „Heimatklänge 
Großgöttfritz“ am 22. November 2014  und die weihnachtliche Stunde des BHW Großgöttfritz am 
14. Dezember 2014 in der Pfarrkirche besonders erwähnt werden sollen. Es wurden aber auch 
verschiedene Neuanschaffungen getätigt und diverse Sanierungsarbeiten durchgeführt. Es konnten aber 
auch von der Marktgemeinde mit Hilfe des Landes Niederösterreich wieder einige Vorhaben in Angriff 
genommen bzw. fertiggestellt werden. 

 

 So wurden in verschiedenen 
Katastralgemeinden unserer 
Gemeinde auch heuer wieder 
Asphaltierungs- bzw. Schotterungs-
arbeiten  durchgeführt, in den KG’s 
Großweißenbach,  Frankenreith, 
Rohrenreith, Kleinweißenbach, 
Sprögnitz und Reichers jedoch in 
einem umfangreicheren und größeren 
Ausmaß. Weiters wurden die neu 
asphaltierten Standorte für die Altglas- 
und Dosencontainer im heurigen 
Frühjahr in Betrieb genommen.  

 Der Altbauteil der Volksschule 
Großgöttfritz wurde in den 
Sommerferien mit neuen Fenstern 
versehen und die Fassade mit einem Vollwärmeschutz wärmedämmend und energiesparend 
den heutigen Standards gemäß isoliert und die Volksschule ist somit jetzt umfassend mit 
einem neuen Dach, neuen Außentüren und Fenstern sowie mit einem Vollwärmeschutz 
versehen.          

 Weiters wurde im heurigen Jahr in Großweißenbach und Sprögnitz in guter Zusammenarbeit 
von Interessenten und Marktgemeinde jeweils ein Beachvolleyballplatz errichtet und in 
Großweißenbach mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern auch der Kinderspielplatz komplett 
neu gestaltet sowie in Reichers die Ortsbeleuchtung auf LED-Energiesparlampen umgerüstet. 

 

Dies alles war sicherlich nur durch eine gute und freundschaftliche Zusammenarbeit im Gemeinderat 
und aller mit den Vorhaben befassten Dienststellen, Behörden und Firmen möglich, insbesonders aber 
auch durch die tatkräftige Unterstützung der einzelnen Vorhaben seitens der Vereine und der 
Bevölkerung, wofür ebenfalls herzlichst gedankt sei. 
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Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015 

 
Für die Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015 wurden folgende Wahlsprengel, 

Wahllokale und Wahlzeiten von der Gemeindewahlbehörde festgelegt: 
 

Wahlsprengel  1 

(Großgöttfritz, 
Engelbrechts,  
Kleinweißenbach, 

Rohrenreith, 
Reichers, Sprögnitz) 

Wahllokal: 

Gemeindeamtshaus Großgöttfritz 100  

Wahlzeit: 

7.30 – 13.00 Uhr 

Wahlsprengel  2 
(Großweißenbach, 

Frankenreith) 

Wahllokal: 
Feuerwehrhaus Großweißenbach 100 

 

Wahlzeit: 
7.30 – 13.00 Uhr 

 

Bei der Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015 sind alle österreichischen 
Staatsbürger und alle EU-Bürger wahlberechtigt, die bis zum Wahltag, dem 25. 

Jänner 2015 das 16. Lebensjahr vollendet haben und in unserer Gemeinde am 
Stichtag 20. Oktober 2014 in der Gemeindewählerevidenz eingetragen waren. 

 
Bei der Gemeinderatswahl 2015 kann die Stimmabgabe durch einen amtlichen 
Stimmzettel oder durch einen nichtamtlichen Stimmzettel erfolgen. Der 

amtliche Stimmzettel wird von der Gemeindewahlbehörde aufgelegt. Er enthält 
die Parteibezeichnung einschließlich allfälliger Kurzbezeichnungen, Rubriken mit 

einem Kreis und einen besonderen Raum für die Nennung einzelner Wahlwerber 
(=Vorzugsstimme). Hingegen wird der nichtamtliche Stimmzettel wie bisher von 
den wahlwerbenden Parteien verteilt und zu den Wahlberechtigten gebracht. 

 
Wem die Ausübung des Wahlrechts am Wahltag, 25. Jänner 2015 in seinem 
zugehörigen Heimatwahlsprengel nicht möglich ist, der kann beim Gemeindeamt 

schriftlich oder persönlich die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen.  
Ab der Ausstellung der Wahlkarte kann der Wähler vom Wahlrecht mittels 

Briefwahl Gebrauch machen und sodann die verschlossene Wahlkarte mit dem 
inneliegendem Wahlkuvert samt dem Stimmzettel in einem Überkuvert an die 
Gemeinde (Gemeindewahlbehörde) mittels Post oder in direktem Wege 

retournieren. 

 
Beachten Sie: 

 
Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten sind schriftlich bis spätestens  
Mittwoch, 21. Jänner 2015 bzw. persönlich bis spätestens  
Freitag, 23. Jänner 2015 um 12.00 Uhr am Gemeindeamt zu stellen. 

 
 

    Es werden alle Wahlberechtigen bei den Gemeinderatswahlen am 
 25. Jänner 2015 ersucht, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. 
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Voranschlag 2015 

 
Beim Budget für das kommende Haushaltsjahr 2015, welches in der 
Gemeinderatssitzung vom  12. Dezember 2014  beschlossen wurde,  sind      
 € 1.780.000,-- an Einnahmen und  Ausgaben im ordentlichen Haushalt sowie  
 € 1.090.000,-- an Einnahmen und Ausgaben im außerordentlichen Haushalt 
veranschlagt. Das Gesamtbudget der Gemeinde im Haushaltsjahr 2015 beträgt somit    
€ 2.870.000,-- . 
 

 
Ordentlicher Haushalt 2015    -    Aufgliederung nach Gruppen     -      Voranschlag 2014 
 

                                                                             
       Voranschlag 2015    Voranschlag 2014 

Gruppe 0 - Allgemeine Verwaltung 

Einnahmen €      14.600,-- €          11.600,-- 
Ausgaben € 305.200,-- €        340.600,-- 

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung u. Sicherheit 

Einnahmen €     3.100,-- € 3.100,-- 
Ausgaben € 23.000,-- € 22.200,-- 
 

Gruppe 2 - Unterricht; Erziehung (VS, Kinderg.) 

Einnahmen € 26.300,-- € 26.400,-- 
Ausgaben € 279.700,-- € 261.000,-- 

Gruppe 3 - Kunst, Kultur, Kultus 

Einnahmen € 100,-- € 100,-- 
Ausgaben € 35.100,-- € 41.100,-- 

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt  

Einnahmen € 100,-- € 100,-- 
Ausgaben € 260.900,-- € 234.900,-- 

Gruppe 5 - Gesundheit 

Einnahmen € 600,-- € 600,-- 
Ausgaben € 325.800,-- € 315.200,-- 

Gruppe 6 - Straßen- Wasserbau und Verkehr 

Einnahmen € 700,-- € 700,-- 
Ausgaben € 26.600,-- € 23.600,-- 

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung 

Einnahmen €                   0,-- € 0,-- 
Ausgaben € 27.100,-- € 27.000,-- 

Gruppe 8 - Dienstleistungen 

Einnahmen € 237.900,-- € 225.000,-- 
Ausgaben € 291.200,-- € 249.100,-- 

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft  

Einnahmen € 1.496.600,-- € 1.412.400,-- 
Ausgaben € 205.400,-- € 165.300,-- 

 

 

 

Summe der Gruppen 0-9 

Einnahmen €   1.780.000,--            €    1.680.000,--  

Ausgaben   €  1.780.000,--         €    1.680.000,--

===================================== 
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Außerordentlicher Haushalt 2015 
 

Die außerordentlichen Vorhaben des Jahres 2015 sind der Straßen- und Güterwegebau 
samt Einbauten und Verkabelungen mit Kosten von € 315.000,--, für die 
Güterwegeerhaltung sowie für die Kommunalfahrzeuganschaffung sind je € 100.000,--
vorgesehen und diverse Ortsbildgestaltungsmaßnahmen sind mit € 43.500,-- an Kosten 
veranschlagt. Für Investitionen im  Feuerwehrwesen sind insgesamt  € 140.000,-- und für 
den Ankauf von Baugründen sind € 100.000,-- im nächstjährigen Budget veranschlagt. 
Für das Vorhaben Volksschule und Kindergarten sind € 75.000,-- und für Sportplatz- 
und Spielplatzbau sind € 45.000,-- im a.o. Haushalt des kommenden Jahres budgetiert. 
Weiters sind für Kanal- und Kläranlagenbau € 80.000,-- und für die 
Darlehensverrechnung Kanalbau  € 1.500,-- veranschlagt sowie für Bachsanierungen 
bzw. Wasserschutzbau sind € 90.000,-- im a.o. Voranschlag des nächsten Jahres 
budgetiert.  
Für die oben angeführten außerordentlichen Vorhaben sind im Budget des Jahres 2015 
Ausgaben von insgesamt  € 1.090.000,-- im außerordentlichen Haushalt der 
Gemeinde vorgesehen. 
 
 
 

 

Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2014 
 

 In der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2014 wurde der Bericht des 
Prüfungsausschusses über die am 10.12.2014 am Gemeindeamt stattgefundene 
Gebarungseinschau vom Gemeinderat einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 Als wichtigster Tagesordnungspunkt der letzten Gemeinderatssitzung wurde der 
Voranschlag 2015  (ordentlicher und außerordentlicher Haushalt  wie  vorstehend in 
diesen Gemeindemitteilungen angeführt) vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

 Weiters wurde in dieser Gemeinderatssitzung auch das Ansuchen der Ortsgruppe 
Zwettl des NÖ Imkerverbandes um eine Subvention der Gemeinde positiv behandelt 
und eine Gemeindesubvention von € 100,--- zugesprochen. 

 Ebenfalls wurde in der letzten Gemeinderatssitzung das Ansuchen des Union 
Tennisclub Großgöttfritz um Verzicht der Gemeinde auf den jährlichen 
Benützungsbeitrag für die Tennisanlage einstimmig genehmigt. 

 In der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2014 wurde auch der Beschluss 
über Auflassung und Entwidmung von Teilen des öffentlichen Guts in der 
Katastralgemeinde Großweißenbach sowie die Übernahme von Teilflächen von 
Grundstücken ins öffentliche Gut in der Katastralgemeinde Großweißenbach 
einstimmig beschlossen. 

 
 

 

 

 

 

 

Heizkostenzuschuss des Landes NÖ 
Auch für den heurigen Winter gibt es wieder die Möglichkeit, einen Heizkosten-
zuschuss des Landes NÖ für die Heizperiode 2014/2015 in der Höhe von € 150,-- 
beim Gemeindeamt bis spätestens 30. März 2015 zu beantragen. 
 

Die Bruttoeinkommensgrenze für Alleinstehende beträgt ab 1. Jänner 2015  
€ 872,31, für Ehepaare beträgt die Bruttoeinkommensgrenze € 1.307,89 und zuzüglich 
für jedes Kind mit Familienbeihilfeanspruch im gemeinsamen Haushalt  
€ 134,59 .  
Weitere Informationen bzw. die Antragsformulare für den Heizkostenzuschuss erhalten 
Sie beim Gemeindeamt Großgöttfritz, wo auch die Antragstellung für den Heizkosten-
zuschuss erfolgt. 
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Defibrillatoranschaffung 

 
Am 15. Oktober 2014 übergaben einige Mitglieder des Union-Eisstockvereins 

Großgöttfritz mit Obmann Friedrich Lutz an der Spitze, Bürgermeister Johann 

Hofbauer einen Defibrillator für die Bevölkerung. Dieser wurde im 

Volksschulgebäude beim Stiegenaufgang zum Gemeindeamt und zum Landeskindergarten montiert. 

Dieser Standort wurde deshalb gewählt, da das Gemeindeamt, Raika, die Volksschule und der 

Kindergarten sowie das Musikheim unmittelbar benachbart sind. Die Einschulung für die 

Verwendung des Gerätes wurde vom Roten Kreuz Zwettl übernommen. Die Gesamtkosten von 

2.200,-- € wurden zur Gänze vom Eisstockverein übernommen. Bürgermeister Johann Hofbauer 

bedankte sich herzlich beim Obmann Friedrich Lutz und den Mitgliedern des Vereins für die 

Anschaffung des Defibrillators und betonte dass dieser im Ernstfall für die betroffene Person 

lebensrettend sein kann. 

 
 

Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes Zwettl Manfred Ehrgott mit René Reiter, Mitglieder des 

Eisstockvereins Großgöttfritz Franz Maierhofer, Engelbert Kurz, Obmann Friedrich Lutz, Roland Schrammel, 

Willibald und Philipp Biebl sowie Bgm. Johann Hofbauer u. Vizebgm. Anton Tüchler bei der Defi-Übergabe. 

 

Holzarbeiten neben öffentlichen Straßen 
 
Laut Straßenverkehrsordnung (§ 90 StVO 1960) ist für Arbeiten auf oder neben Straßen, wenn 

dadurch der Straßenverkehr beeinträchtigt wird, eine behördliche Bewilligung erforderlich.  

Wenn Landesstraßen (auch ehemalige Bundesstraßen) betroffen sind, liegt die Zuständigkeit dafür 

bei der Bezirkshauptmannschaft. Bei Gemeindestraßen ist die zuständige Behörde die Gemeinde. 

Diese Bestimmung ist auch bei Holzschlägerungs-, Holzrückungs- und Holzverladearbeiten im 

Nahbereich von Straßen zu beachten. Besteht also die Gefahr, dass durch solche Arbeiten die 

Sicherheit des Straßenverkehrs gefährdet wird (etwa durch die Möglichkeit des Herabstürzens von 

Bäumen o.ä.), muss derjenige, der die Arbeiten durchführt, unbeschadet allfälliger befristeter 

forstrechtlicher Waldsperren um diese Bewilligung ansuchen. Im Bewilligungsbescheid werden die 

erforderlichen Absicherungsmaßnahmen und Verkehrszeichen nach Anhörung der Polizei und des 

Straßendienstes vorgeschrieben. 

Bei Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft können die Antragsformulare von der Website des 

Landes Niederösterreich heruntergeladen werden; Anträge können auch formlos gestellt werden 

(Antragstellung zumindest vier Wochen vor dem geplanten Arbeitsbeginn). Im Antrag soll auch 

angegeben werden, ob eine Straßensperre als notwendig erachtet wird.  

Bei Zuständigkeit der Gemeinde ist bezüglich der Antragstellung zeitgerecht mit der Gemeinde 

Kontrakt aufzunehmen.  
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VERANSTALTUNGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

            

      

       

     Es verbleibt in besonderer                  

 Verbundenheit mit den 

besten Grüßen 

und den Wünschen für ein         

gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

erfolgreiches und glückliches  

NEUES JAHR 2015 
 

 

 

                    Ihr Bürgermeister 

 

                       Johann Hofbauer  

Freitag, 26. Dezember 2014 
Himmlischer Christkindl 
Brunch - ab 11.00 Uhr  

im Bio-Gasthaus Leibspeis in 

Sprögnitz 
um Reservierung wird gebeten 

Tel. 02875/20300 

 

Faschingsonntag, 15. Februar 2015 

Kindermaskenball 
ab 13.30 Uhr 

im Gasthaus Schrammel  
 

 
 Impressum: 

Medieninhaber u. Herausgeber: 
Marktgem. Großgöttfritz, 3913 Großgöttfritz 100 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Bgm. Johann Hofbauer 
Druck u. Vervielfältigung: 
Computer u. Kopierverfahren 

Hl. Abend, 24. Dezember 2014 
 

Traditioneller Sternmarsch aus den 

Dörfern zur Christmette in die 
Pfarrkirche Großgöttfritz  

um 22.15 Uhr 
 

veranstaltet vom BHW Großgöttfritz      

 

Mittwoch, 31. Dezember 2014  

 

SONNENTOR Erlebnis Silvester 

im Bio-Gasthaus Leibspeis in 

Sprögnitz 

 

 

 

Faschingdienstag, 17. Februar 2015 

Bauernschmausessen 
ab 19.00 Uhr 

im Gasthaus Schrammel 
 

 

 
 

Jeden 2. Sonntag im Monat 
im Gasthaus KOLM, Engelbrechts  
ab 14.00 Uhr 

Samstag,  24. Jänner 2015  
 

20.00 Uhr - Pfarrball des Pfarrgemeinderates 

im Gasthaus Schrammel in Frankenreith 

Musik: „GRADO-Mander“ 

 

 

Donnerstag, 1. Jänner 2015 
Glücks Brunch - ab 11.00 Uhr  

im Bio-Gasthaus Leibspeis in 

Sprögnitz  
um Reservierung wird gebeten 

Tel. 02875/20300 

Freitag, 26. Dezember 2014 
 

Stefanie-Rummel ab 9.00 Uhr  

in Willy’s Beis’l  in Großgöttfritz  


